
AWO München gemeinnützige Betriebs-GmbH 

Gravelottestr. 8, 81667 München 

 

Zentrale Belegung 
Beratungsstelle für Heimaufnahme  

Frau Ajla Mihajlovic 

 
Sprechzeiten: Montag bis Freitag 

9.00 Uhr bis 11.30 Uhr und 

nach Vereinbarung 

 
Telefon-Nr.: 089/ 45 832 – 131 

Telefon-Fax: 089/ 45 832 – 216 

E-Mail: belegung-seniorenheime@awo-muenchen.de  

 
 

Merkliste  

Für notwendige Unterlagen zur Aufnahme im Heim 

 
 
 

• Schriftliche Anmeldung mit Fragebogen für Interessenten bei der Zentralen 
Belegung der Arbeiterwohlfahrt, Gravelottestr. 8, 81667 München 
 

• Ärztlicher Fragebogen – ausgefüllt von Ihrem Hausarzt bzw. Krankenhaus. Hierbei 
kommt dem Punkt 20 „ansteckende und meldepflichtige Krankheiten“ eine besondere 
Nachweispflicht zu. Liegen Hinweise auf eine TBC-Erkrankung vor, ist das Ergebnis 
der Brustkorbaufnahme (Röntgen), nicht älter als 3 Monate, vorzulegen 
 

• Aktuelle Medikamentenliste  
 

• Betreuerausweis, wenn für den Aufzunehmenden eine gesetzliche Betreuung besteht 
 

• Bestehende Vorsorgevollmacht (Generalvollmacht o.a.), Patientenverfügung 

 

• Pflegegrad-Bescheid, wenn kein vorhanden bitte einen Pflegegrad beantragen 
 

• Krankenkasse – Versicherungsnummer 
 

• Fotokopien der monatlichen Einkommensunterlagen wie Rentenbescheide, Pensionen, 
Zusatzrenten, Firmenrenten, Ersparnisse 
 

• Fotokopien von Schwerbehinderten-Ausweisen (wenn vorhanden) und 
Personalausweis, bereits bestehenden Befreiungen für Zuzahlungen, COVID-19 
Impfnachweise, sowie alle vorhandenen Medizinischen Ausweise  

 

• Bankverbindung –IBAN 
 

• Sollte das monatliche Einkommen plus Zuzahlung der Pflegekasse zur Deckung der 
Heimkosten nicht ausreichen, dann die Bekanntgabe, ob Zuzahlungen aus 
Ersparnissen oder dergleichen möglich ist 
 

mailto:belegung-seniorenheime@awo-muenchen.de


• Vermögensfreigrenzen, wenn ein Antrag bei Sozialhilfeträgern gestellt werden 
muss: für eine Person 10.000 € wie für Ehe- und Lebenspartnerschaft 20.000 € 
 

• Liegen die Ersparnisse unter diesen oben angegebenen Beträgen, kann die 
Übernahme der Pflegeheimkosten beim zuständigen Sozialamt beantragt werden 
 

zuständiger Sozialhilfeträger für die Stadt München: 
 
Pflegeheim-Aufnahme 
Bezirk Oberbayern 
 
Bezirksverwaltung 
Prinzregentenstr. 14 
80538 München 
Tel. 2198-01 
 

• Sterbeversicherung (wenn vorhanden) oder Bestattungsvorsorge – Anschrift und 
Mitglieds-Nummer 
 

• Angehörige – genaue Anschriften, Telefon-Nummern und E-Mail-Adresse 
 

• Die polizeiliche Ummeldung ist nach Einzug in das Pflegeheim vorzunehmen. 
 
 

Vielen Dank! 


